
Sachsenheim

geförderter Breitbandausbau
Schulen 

und
„weiße Flecken“



Glasfaserausbau für den Landkreis
• Bis 2025 sollen alle Industrie-, Dienstleistungsunternehmen und Gewerbe in 

der Region Zugang zu einem glasfaserbasierten gigabitfähigen 
Internetanschluss haben.

• Bis 2025 sollen 50% und bis 2030  90% der Haushalte in der Region Zugang 
zu einem glasfaserbasierten gigabitfähigen Internetanschluss haben



Aktuelles / Meilensteine
• Start in 2019 FTTH Versorgung bei ca. 5%

• Ende 2020 bei ca. 10%

• Ende 2022: über 22% der Haushalte 

versorgt



Projekt Schulförderung
Geförderter Glasfaserausbau der Schulen

• Sachsenheim:
• Eichwald-Realschule Sachsenheim (Oberriexinger Str.)

• Gemeinschaftsschule Sachsenheim (Oberriexinger Str,)

• Kirbachschule Grund- und Werkrealschule Hohenhaslach (Klingenstr.)

• Kleinsachsenheimer Grundschule (Besigheimer Weg)

Registrierung für kostenlosen Anschluss ab sofort!

Umsetzung bis spätestens Jahresende 2023



Projekt weiße/graue Flecken
Fördermittel für Sachsenheim (ohne Schulförderung)

• Weiße Flecken 4,7 Mio Euro insgesamt

• Graue Flecken 8,7 Mio Euro insgesamt

Projekt „weiße Flecken“

Sachsenheim I (Los 10 und Los 11)

• Kleinsachsenheim + GWG Großsachsenheim

Sachsenheim II (Los 12 und Los 13)

• Aussiedlerhöfe + „Reste“ GWG















Förderprogramm „weiße Flecken“
Weiterer Ablauf: Nächste Schritte

• Zuschlagsentscheidung ist erfolgt (Anbieter sind informiert)

• Zuschlagserteilung (nach GR Beschluss)

• Abstimmung und Feinplanung des Ausbaus

• Konkretisierung (Ausbauplan) und Beantragung finaler Förderbescheid

• Unterzeichnung Zuwendungsvertrag mit Anbieter

• Dann beginnt die Umsetzung des Projekts



Förderprogramm „graue Flecken“
BMVI / IM BW

• seit 2021 <100 Mbit/s – Haushalte; Wegfall Aufgreifschwelle – Kommunale Einrichtungen/GWG

• Stufe 2 : 2023 – kompletter Wegfall Aufgreifschwelle für Privathaushalte

• Achtung! HFC Gebiete (Kabel gelten als gigabitfähig und damit nicht förderfähig!)

• Wechsel von atene KOM zu PWC als Fördermittelgeber Anfang 2022…

• Der Bund hat Förderprogramm zum 17.10.2022 gestoppt
• Bescheidung der bis 17.10.22 eingereichten Anträge wurde zugesagt

• Aufnahme des Förderprogramms in 2023 (Stufe 2 „dunkelgrau“)
• Aktuell noch völlig unklar wann, in welcher Form und Förderquote das Programm 

aufgenommen wird

• „Potentialanalyse“ des Bundes
• Priorisierung der Fördermittelvergabe auf Basis eigenwirtschaftlicher Ausbaupotentiale

• Bisher geleistete Projektarbeit wird damit entwertet



Vergabeverfahren
Beginn 

Ausschreibung
Auswahl des 

Netzbetreibers
Vertragsschluss Umsetzung

Ablauf geförderter Breitbandausbau

Dauer: ca. 2 Jahre

Antragsverfahren Antragstellung Bescheid 
Finaler 

Förderbescheid



Herzlichen Dank
www.zvkbl.de

Mail: info@zvkbl.de

http://www.zvkbl.de/
mailto:info@zvkbl.de

